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Anlage 1 zum Architekten-lIngenieurvertrag

AVB-ArcMng
(Fassung 2010)

Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architekten- Iingenieurvertrag

(AVS-Archllng)
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1.1 Die Leistu egeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit ließIich Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb des
Bauwerks I der baulichen A ntlich-rechtJichen Bestimmungen entsprechen.

1.2 Der Auftragnehmer hat die n Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften für das Öffentliche Bauwesen in
der jeweils geltenden Fassung achten; insbesondere:
- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
- die Vergabeverordnung für EG-Vergabeverfahren (VgV),
- die 8ektorenverordnung (8ektVO),
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
- die Verdingungsordnung für Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL),
- die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF),
- die Bestimmungen über Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

1.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

1.4 Als 8achverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit übertragene
Vermögensbetreuungspflichten ausschließlich für den Auftraggeber wahrzunehmen.

1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person dürfen in einem von ihm
vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter tätig sein, es sei deM, dass dadurch für den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tätigkeit nicht auf die Entscheidungen im
Vergabeverfahren auswirken. .

1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zulässig.

1.6.1 Der Auftragnehmer darf sich gegenüber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter vertreten lassen, die eine
abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH I FH bzw. BachelorI Master an Universitäten oder Fachhochschulen
oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen.
Für die Objektüberwachung ist zusätzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
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1.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn dieser auf
Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann
darOber hinaus eine Ergänzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter
nicht in ausreichendem Maße eine rechtzeitige Planung oder einen störungsfreien Bauablauf gewährleisten.

1.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den
Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der
Auftragnehmer öre Leistung des Nachunternehmers selbst übernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers
einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragt.
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i;9=:~ üglich über UmstAnde zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen

Oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben können. Der
i der Geltendmachung seiner AnsprOche zu unterstützen; die Geltendmachung

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausführenden
Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenüber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen erforderlich sind.
Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der ausführenden Unternehmen begrOnden
können, hat er den Auftraggeber unverzüglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung
des ordnungsgemäßen Baubetriebs bleibt davon unberOhrt.

Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt
insbesondere für den Abschluss, die Anderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich und ohne besondere
Vergütung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das RechnungsprOfungsverfahren für die Baumaßnahme für
abgeschlossen erklärt ist.

Leistungsverweigerungsrechte wegen Meinungsverschiedenheiten oder fälliger Gegenforderungen stehen dem
Auftragnehmer nicht zu.

2.11

2.10

3.2

3.1

§2
ZUsammenarHlt zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

2.1 Weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen BevoUmächtigter, sofern im
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Zielsetzung zu realisieren.

2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer über die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten
zu erbringen haben, und übermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufptans vereinbarten Termine.

2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die planerischen Altemativen zur
Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft über den v nen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm
zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftr be ten.

2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den teiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unt n liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemäß erbringen kOnnen.

2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom A,~~=:tI~1:~":~
jeweiligen Leistungsstufe notwendig 11"'

Anberaumung von Besprechu~rng:en~===~~~~:: .~....&ot'l"-lt
der Entscheidungsfindung hat!

2.7 können, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
---....••_...,__.__.Iichkeiten aufzuzeigen.

2.8 hie<:lenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
üglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
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§4
Herauagabeanspruch des Auftraggebers

4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben;
sie werden dessen Eigentum.

4.2 Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüglich nach Erfüllung oder Beendigung
seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehahungsrechte, die nicht auf diesem Vertr&gsverhlltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfügung gestellten Daten
in seinem DV-System zu löschen.

55
Urheberrecht

5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser
Werke nach §§ 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.
Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die
eine persönliche, geistige SChöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller
ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltAglichen Bauschaffens herausragen.
Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen
des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterli~

5.1.1 Der Auftraggeber daJf <1i& Unterlagen für die im Vertrag genannlU.;te~=t~,,= und das ausgeführte Werk ohne
Mitwirttung des Auftragnetlmer& nutzen. Die Unterlagen dij etwaige WIederherstellung des
ausgeführten Werks benutzt werden.

5.1.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das au

die vom Auftraggeber vorzunehmendeji~i~§~~~~Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinter
Auftraggeber den Auftragnehmer über
Auftraggeber bestimmten angemess wAlll!flj!rF Q,..
ist.

5.1.3 Müssen am ausgefühl!liN~~ Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebäudes beein,=,:~~=~;:. - lichen Werkes behoben werden können,
beseitigt we , I rk Mitwirkung des Auftragnehmers ändern §.5.1.2.

Satz 1A.Vi~t~IJ==ai~ rI~~~~~rn teile des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das
Interesse ~ 'Lo rkausführung tritt. Soweit möglich, wird er den Urheber vor

5.1.4 rOffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
1~"~~~~iegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn
cl oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die

5.1.5 Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach §§ 5.1.1 und 5.1.4 AVB im Rahmen des § 34 Urheberrechtsgesetz auf
den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten Obertragen.

5.2 Liegen die Voraussetzungen von 5.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag genannte
Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk.
Der Auftraggeber hat das Recht zur VerOffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.
Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterfiegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; §
2.5 AVB bleibt davon unberührt.
Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung aber das GrundstOck Berechtigten
übertragen.

16
Onentllchkeltsarbelt

6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der BaudurchfOhrung bekannt gewordenen Vorgänge, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.
Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfüßung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im
Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

6.2 Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; §§ 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unberührt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
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57
Lel8tungsverz6geRlngen

7.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfOhrt.
Verz6gert der Auftragnehmer eine Leistung, für die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur leistungserbringung setzen. HiIt der Auftragnehmer diese Frist nicht für angemessen, hat er
unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum für die
leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Würdigung
der vom Auftragnehmer genannten benötigten Zeitdauer.

7.2 VerzOgert sich die leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber
im Rahmen des Zumutbaren Beschleunigungsmaßnahmen anordnen.
Können Einzeltermine oder Vertragsfristen aus unabweisbaren Gründen nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber
neue Termine oder Fristen vor, die die objektiv eingetretenen TerminverzOgerungen berücksichtigen.
Vor Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hört der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berücksichtigt seine leistungsfähigkeit.

7.3 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlingerung von Einzelterminen oder Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung
seiner leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch höhere Gewalt oder andere
für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände behindert wird.
Behinderungen hat er unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umständen
möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hätte kennen
müssen.

rs~d~=rI~~der letzten beauftragten leistungsstufe
'81 keine wesentlichen Mängel erkennen

~~~~=:IS~t::=entation, findet nach Vollendung der
~ Teilabnahmen finden nicht statt.

WIIli'iiii)p,as ebois der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
~'1\PL"UIllIplIstellen. Für diese gelten die vertraglichen Erfüllungsansprüche

r;~;~~,:;~ der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich erklärt, dass er die
~ rnäß anerkennt.
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Vergütung

Alle Vergütungsregelungen sind vor Beginn der leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Notwendige Überarbeitungen der leistungsergebnisse bei unveränderten Zielvorgaben begründen keinen Anspruch auf
zusätzliche Vergütung. § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 7 Abs. 5 HOAI bleiben unberührt.

Ändert der Auftraggeber die vereinbarten Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben nach Abschluss der Entwurfsplanung
und muss deshalb die Vor- oder Entwurfsplanung nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen neu gefertigt
werden, richtet sich das Honorar nach § 10 Satz 2 HOAI.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs
als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschätzung des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die
Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensätze zu berechnen. Der
Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch die leistung und den leistungszeitraum genau bezeichnende
Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wöchentlich zur
Gegenzeichnung zuzuleiten.

FOr die notwendige Erteilung von Auskünften über eigene leistungen im Zuge der Rechnungsprüfung emän der
Auftragnehmer keine zusätzliche Vergütung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstände nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgültige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf
die Endgültigkeit der Abrechnung geschützt ist.

Der Auftraggeber nimmt die' tlei~s~tu=~~:_e~~
ab; Voraussetzung ist, dassJl
lassen.

Erstreckt sich dieiefE=~~=t~Objektüberwachu1

9.4

9.6

9.1

9.2

8.2

8.1

7A vor und nach Abnahme der
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110
Atwechnung,FIU~tl

10.1 Das Honorar des Auftragnehmers ist fAIIIg, wenn die Leistungen vertragsgernAß und im Wesentlichen mangelfrei
erbracht sind. Der Auftragnehmer schuldet eine prOffAhige Honorarschlussrechnung, die Zahlungsvoraussetzung ist, den
Beginn der VergütungsverjAhrung aber unberOhrt lässt. Der Auftraggeber kann die Nicht-PrOfbarkeit der
Schlussrechnung nur binnen zweier Monate nach ihrem Erhalt rogen.
Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der
Leistungsposilionen gemäß der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhallen und die in den Vertragsbestandleilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Oie zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemäß erbrachten
Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufügen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind
getrennt auszuweisen.
Anderungen und ErgAnzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf
Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

10.2 Die Schlussrechnung muss· unbeschadet der FAlligkeit der Vergütung mit Fertigstellung der Leistung - innerhalb von 2
Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung der letzten Leistung eingereicht werden. Reicht der Auftragnehmer eine
prOffAhige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafür eine angemessene
Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.
Die Ersatzschlussrechnung begrOndet die zahlungspflicht des Auftraggebers.

111
zahlungen

11.1 Auf Antrag des Auttragnelmters rterden binnen 18::W:~!~=~~~lungen für die nachgewiesenenvertragsgemAßen Leistungen und Nebenkosten einschlieBl' nden bzw. dazu ausgewiesenen
Umsatzsteuerbetrages gewAhrt. Die Forderungsaufstellun uss prOffAhig sein.

11.2 Zahlungl'Teilschlusszahlung bei~~ufe~nweSiseir~Beaj=i~i~~Bei stufenwelser Beauftragung hat der AufIJi
jeweiligen Beauftragungsstufe v
Sind die Leistungen der Leistungsph
wenn er die Leistungen der Le~is~tu~~!!~
eingereicht hat.

11.3 zahlung beivOHa.~I'=~~~
Der Auftragnehmer
vertragsgE~lItI~1IA:

11.4 Zur Prü-Ifba"l'i~~pChI'ltll'lOen

11.5 ten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

11.6 festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
ittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und

Auftragnehmer sind verpflichtet, ich danach ergebenden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen
etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
Oie Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der RechnungsprOfung. Die RechnungsprOfung kann auch erst nach
Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 195 BGBLvon Ansprüchen aus
ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt
mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprüfung, sofern die unberechtigten zahlungen für den
Auftraggeber nicht offensichtlich waren. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjährungsfrist damit rechnen,
dass er auf Erstattung der ungerechtfertigt gezahlten Beträge in Anspruch genommen wird.

11.7 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem
Monat nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner zahlungsverpflichtung in Verzug
und hat Verzugszinsen in HOhe von 8 v.H. über dem Basiszinssatz des § 2476GB zu zahlen,

112
Kündigung durch den AutIraH bar

12.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kündigen.

12.2 Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines
Unternehmens I Büros erwirbt oder zu erwerben bOswIIlig unterlAsst (§ 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).
Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen werden für
- die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplenung, Ausführungsplanung

sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergütung,
- die Leistungen ObjektOberwachung I Bauüberwachung, Überwachung der Ausführung beziehungsweise der

Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergütung,
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- die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergütung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hOhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergütungsmindernde
Umstande (§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

12.3 Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur
Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung vertragsgemAß erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die Kündigung zu vertreten, wenn er
- die vertraglichen ZI8I9 (die Quantitäts- und QuaiitAlsziele, die Kostenziele, insbesondere die Kostenobergrenze, die

Termine / Vertragsfristen) nicht einhAlt, ohne daran begründet gehindert zu sein,

- erkannt hat, dass die Einhahung der Vertragsziele gefAhrdet ist, den Auftraggeber jedoch darüber nicht unverzüglich
unterrichtet hat,

- seine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro nicht ordnungsgemäß
personell und/oder sAchlich ausgestattet vorhält,

- mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (SChuldnerverzug),
- ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunternehmern) oder von

Mitarbeitern seines Unternehmens / Büros ausfi'jhren lässt. cfl9 nicht im gemeinsam abgestimmten
Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgeführt sind,

- gravierend gegen seine Vertragspftichten nach § 2.10 AVB verstOßt

oder

- in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Verpflichtungen verstOßt, und
die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kündigungsandrohung zur Einhaltung,
Nachholung oder Nacherfüllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat vers . hen lassen.

12.4 Der Auftraggeber kann auch kündigen, wenn der Auftragnehmer seine einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsW8lse ei \/ 9 tzlich8S V rfahren Verfahren eroffnet wird oder
dessen Eröffnung mangels Ma!ise abgelehnt wird. Der Au r Anspruch auf Vergütung der bis zur
Kündigung vertragsgemiB erbrachten Leistungen.

12.5 Die Kündigung des VertJr~~kann~~a!uf!'in~I~~~~i~~~~werden. Das gilt auch für innerhaI> der elnze
Nach Kündigung des Vertrages oder
des Auftragnehmers für die im V
Entstehen dem Auftraggeber
Projektrealisierung oder W
Der Auftraggeber ka.l:,,"~l.
Vertrages geführt 1J4:1I'ir,~,l!Ifl~"

12.6 Die Fris -nd' g sind schriftlich zu ertdAren.
Bei Kü e Kündigungsgründe in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kündig keine Kündigungsgründe, liegt eine Kündigung nach § 12.1 in
Verbindung

12.7 Der Auftragnehmer kann di g Abnahme seiner bis zur Kündigung erbrachten Leistungen alsbald nach
der Kündigung verlangen; unverzüglich eine prüffähige Rechnung über seine ausgeführten Leistungen
vorzulegen.

12.8 Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis zum Tag der Kündigung
des Vertrags gefordert werden.

12.9 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberührt.

'13
KOndlgung durch den Auftnlgnehmer

13.1 Bei sMenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kündigen,
wenn der Auftraggeber die Leistungen für die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfüllung der
Leistungen der vorangegangenen SMe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei SChadensersatz-,
Entschädigungs- oder VergütungsanspfÜChe; die Ansprüche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberührt.

13.2 Im Übrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kündigen, wenn der Auftraggeber
- eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung

auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. 8GB),

- eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in SChuldnerverzug gerAt.

13.2.1 Die Kündigung ist erst zulässig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemess9f19 Frist zur Nacherfüllung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfüllung ertdArt worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekündigt werde.

13.2.2 Die Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu ertdAren. Die Kündigungsgründe sind
in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen; enthält die Kündigung keine
Kündigungsgründe, ist die Kündigung unwirksam.
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13.2.3 Die bis zur Kündigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten
Vergütungsregelungen abzurechnen. Etwaige weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.
Im Fall des Annahmeverzugs hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; die
HOhe der Entschädigung bestimmt sich nach der Dauer des Annahmeverzugs des Auftraggebers und der Höhe der
vereinbarten Vergütung sowie nach dem, was der Auftragnehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart hat
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.
Für die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 12.2 AVB entsprechend.

13.3 Die Ansprüche der Vertragsparteien aus §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberührt.

114
Haftung und VerJihrung

14.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und Schadensersatzansprüche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

14.2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für die Ansprüche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemäß §
8 AVB.
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mten Vertragszeit unterhalten und
d6rrf.1l,rtr;ag Versicherungsschutz in HOhe

~
~~~~~;w~enn und soweit Deckung in derrzüglich durch Abschluss eines neuen

eit nachzuholen, zu gewährleisten

9fI~B\irf1~~~~mrs ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im

115
Haftpfllchtverslcherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während
nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Sch
der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis :=-:J~~~=~~~ keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann zahlull! Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhängig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverz.U!-~MII\'P"''\
vereinbarten HOhe nicht mehr besteh
Versicherungsvertrages Decku r'\4{etfliil!lI8lrl
und nachzuweisen.

17.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Auflösung gesamtschuldnerisch.

17.3 Die zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der
Arbeitsgemeinschaft.

118
Anwendbal'8S Recht, Schrtftfonn, Spracha

18.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

18.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

18.3 FOr die Durch10hrung des Vertrags gilt ausschließlich die deutsche Sprache.

16.2 Streitigkeiten berechtigen den A

16.3 Soweit die Voraussetzungen gemäß § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand für
Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

16.1

117
ArbeItsgemeinschaft

17.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federführung.
Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber
unwirksam.

15.3

15.1

15.2
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